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war eine Annehmlichkeit die ſchöne, aus hohen pyramidalförmigen , bis

auf den Boden dicht belaubten italieniſchen Pappeln beſtehende Allee ,

die der Markgraf zur Verbindung der früheren mit der jetzigen Re⸗

ſidenzſtadt in ſchnurgerader Richtung anlegen ließ „ſo daß man aus

dem Thore der einen Stadt in das Thor der andern ſehen kann “ ,

wie Brunn in ſeinen 1791 erſchienenen „Briefen über Karlsruhe “

rühmend hervorhebt .
Von den Bauten , die für die Landesverwaltung nötig wurden ,

verdient beſonders das Kanzlei - und Archivgebäude Erwähnung , welches
den ganzen Raum zwiſchen den beiden Zirkeln , Lamm⸗ - und Ritter⸗

ſtraße in Anſpruch nahm und ſich für jene anſpruchloſen Zeiten
überaus ſtattlich darſtellte .

Die älteren Thore , lediglich aus hölzernen Gittern beſtehend ,
die den Paliſſadenzaun unterbrachen , welcher urſprünglich die Stadt⸗

grenze bezeichnete , ließen ſich ohne Schwierigkeit verſetzen , ſobald eine

Verlängerung der Straßen eintrat . Nun wurden allmählich ſteinerne

Wacht⸗ und Zollhäuſer erbaut und mit eiſernen Gittern verſehen . Doch
konnte nur das Thor , welches die Langeſtraße in der Richtung gegen

Durlach hin abſchloß , Anſpruch erheben , auch vom künſtleriſchen Stand⸗

punkt im Geſchmack jener Zeit als beachtenswerter Bau betrachtet zu

werden .

Erneuerung der ſtädtiſchen Freiheiten .

Nur wenige Jahre nach dem Regierungsantritte des Markgrafen
Karl Friedrich lief die Friſt um , für welche im Jahre 1722

Markgraf Karl Wilhelm ſeiner Reſidenzſtadt Privilegien erteilt hatte .

Nicht ohne Sorge ſah die Bürgerſchaft dieſem Zeitpunkt entgegen ,

da ſie für ihre geſamte Exiſtenz darauf angewieſen war , in welchem

Umfang eine Erneuerung und Verbeſſerung dieſer Grundlage ihres

bürgerlichen Lebens erfolgen würde . Aus der Vorſtellung , welche zu

Ende des Jahres 1751 die Gemeindevertretung an den Markgrafen

richtete , ergibt ſich, daß ſie ſich von der fürſtlichen Gnade vollſtändig ab⸗

hängig fühlte . Über eine Reihe von Verletzungen der Privilegien wird

nicht etwa Beſchwerde geführt , ſondern in dem devoten Tone tiefſter

Unterthänigkeit — wie ihn der Kanzleiſtil jener Tage im Verkehr mit

Höhergeſtellten , insbeſondere mit dem Landesfürſten vorſchrieb — wird

lediglich geklagt und gejammert . Gegenſtand beſonderer Unzufriedenheit



iſt -die Überſetzung aller Gewerbe und das allmähliche Überwiegen der⸗

Schutzbürger und Hinterſaſſen über die durch Grund - und Hausbeſitz feſt
anſäſſigen Bürger , nicht minder der Überfluß an Wirtſchaften und

die Konkurrenz , welche Metzger und Krämer durch die Juden erleiden .

Auch durch die Vorſchrift , bei Reparaturen beſſeres Baumaterial zu

verwenden , fühlen ſich die Bürger bedrängt .
Man ſieht , ſie erwarten nichts von eigener Thätigkeit und Rührig⸗

keit , ſondern ſtellen alles fürſtlichem Ermeſſen anheim , begreiflich
genug ſeitens einer Bürgerſchaft , die ohne den inneren Halt , den eine

hiſtoriſche Entwickelüng einem ſtädtiſchen Gemeinweſen gibt , bunk genng
zuſammengeſetzt aus den verſchiedenartigſten Elementen , in dem Kampf
um ihr Daſein ſich lediglich auf die Unterſtützung hingewieſen Jieht,

welche ihr aus der höheren Einſicht ünd dem Wohlwollen der Landes⸗

herrſchaft erwächſt .
In ihren Erwartungen ſollten ſich die Karlsruher denn auch

nicht getäuſcht finden . Soweit ſich Mißſtände durch amtliche Ver⸗

ordnungen abſtellen laſſen , geſchah dieſes durch die am 12 . Juni 1752

der Stadt Karlsruhe erteilten neuen Privilegien ?) . Freilich nicht
alle Wünſche , welche Bürgermeiſter und Rat dem Markgrafen vor⸗

getragen hatten , wurden erfüllt . Mit weiſer Umſicht wurden die Vor⸗

teile , welche der Markgraf auch fürderhin dem jungen Gemeinweſen
im Hinblick auf die Geringfügigkeit ſeiner Hilfsmittel zuwenden wollte ,

gegen die Forderungen der Allgemeinheit und die Rückſichten auf die

Erhaltung und Stärkung der öffentlichen Ordnung abgewogen . Nichts ,
was in der That eine Lebensbedingung für das Gedeihen der Stadt

war , wurde verweigert , aber dem Egoismus einer dauernde Bevor⸗

zugung heiſchenden Klaſſe der Einwohnerſchaft wurden auch feſte
Schranken geſetzt. Wie es im Charakter der Geſetzgebung des

18 . Jahrhunderts lag , hielt die Landesherrſchaft nach wie vor nicht
nur ſchützend , ſondern auch die Selbſtändigkeit der Unterthanen be —

ſchränkend die Hand über ſie und behielt ſich jederzeit ein entſchiedenes
Eingreifen in die Einzelheiten der örtlichen Verwaltung vor .

Für die Häuſer der Stadt wird nun feſtgeſtellt , daß ſie aus⸗

nahmslos , es ſeien Vorder - oder Hinterhäufer , Scheuern oder Stall⸗

*) Fecht , Beilage V.

ungen bei Neubauten oder Reparaturen , nach einem neuen Modell von⸗



Steinen bis unter das Dach aufgeführt werden ſollen . Über jeden
Bau iſt dem Oberamt ein Riß vorzulegen . Bauholz wird künftig

nicht mehr koſtenlos , aber — ſoweit es ohne Schädigung der herr⸗
ſchaftlichen Waldungen geſchehen kann — nach den jedesmaligen Forſt⸗
taxen an die Bauluſtigen abgegeben .

Die Freiheit der Religionsübung wird den Angehörigen aller

chriſtlichen Bekenntniſſe wie auch den Israeliten wie bisher und inner⸗

halb der durch die landesherrlichen Gerechtſame gezogenen Grenzen
gewährleiſtet .

Für die Annahme eines Bürgers iſt der Nachweis ehrlicher
Geburt und der Leibesfreiheit , ſowie hinreichender Subſiſtenzmittel er⸗

forderlich . Bei ledigen 5 iſt der Beſitz von 500 , bei Ehe —
leuten von 700 Gulden eigenen Vermögens nach Abzug aller Schul —

den eidlich zu erhärten , unter Vorbehalt der Nachſicht bei Perſonen ,
die ſich durch beſondere Geſchicklichkeit auszeichnen oder durch andere

Eigenſchaften dem gemeinen Weſen in hervorragender Weiſe Rhlith
ſein können .

Die bisher den nach Karlsruhe ziehenden Bürgern auf die

Dauer von 30 Jahren
zuhefkandene

Befreiung von dem Land - und

Pfundzoll ſowie dern badiſchen Amte kommen —
vom Abzug wird uüſhehobel , die Befreiung von den Abzugs⸗

gebühren , wenn ſie ihren Wohnſitz anderswohin verlegen . In dieſer
Beziehung ſollen fortan die Bürger der Reſidenzſtadt keinen Vorzug

mehr vor den übrigen Landesangehörigen beſitzen. Von der Ein —

ziehung des Land - und Pfundzolles durch die Zollerheber bleiben

lediglich die fürſtlichen Diener , jedoch nur für ihren Hausbedarf ,
nicht für etwaigen Handelsbetrieb befreit . Von dem zu eigenem
Gebrauch geſchlachteten Vieh wird das ſogenannte Hausmetzelgeld auch
fernerhin nicht erhoben , ebenſo werden grüne Gartengewächſe , Butter ,

Eier , Milch und Hühner von der Verzollung bis auf Widerruf aus —

genommen .

Die Hinterſaſſen haben von nun an auch in die übliche
Gebühr von 4 Gulden zu erlegen .

Der Weidgang wird der Stadt im 159. Umfang be⸗

llaſſen ; die zur Erhaltung des Faſelviehs beſtimmten 3 Morgen Acker

ſollen ausgeſteint und der Stadt angewieſen werden .

Unter Vorbehalt der landesfürſtlichen Beſtätigung verbleibt der
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Bürgerſchaft das Recht , Bürgermeiſter , Baumeiſter , Gericht und Rat

zu erwählen . Deren Kompetenz erſtreckt ſich unter Leitung des

Oberamtes auf Verträge , Teſtamente , Vormundſchaften , wie ihnen
auch die Schlichtung bürgerlicher Streitigkeiten in erſter Inſtanz und

Beſtrafung der Frevel nach Maßgabe des Landrechts und der erlaſſenen
Verordnungen zuſteht .

Die Einnahmen der Gemeinde beſtehen aus der Quart von den

durch die fürſtliche Kanzlei , das Oberamt oder den Stadtmagiſtrat
angeſetzten Polizeiſtrafen unter 10 Gulden , von dem Umgeld , welches
die Wirte zu entrichten haben , und von dem Ertrag des Salzregals ,
aus der Hälfte des Hinterſaſſengeldes ſowie dem Markt - und Stand⸗

geld von den Jahr - und Wochenmärkten . Hieraus hat die Stadt

nach den fürſtlichen Tax - und andern Verordnungen ihre Ausgaben
zu beſtreiten , insbeſondere die Materialien für die Märkte zu be⸗

ſchaffen , die Standgeld - Einzieher zu bezahlen , ferner die bisher aus

dem Stadtalmoſen gefloſſenen Beſoldungen der Almoſenpfleger , Nacht⸗
wächter , Bettelvögte und des Stadtmeßners zu entrichten .

Jeder Einwohner , der ein bürgerliches Gewerbe treibt , unterſteht
der oberamtlichen und ſtädtiſchen Jurisdiction , die fürſtlichen Diener

jedoch nur , ſofern dabei ihr Gewerbe , ihre Liegenſchaften und die

hierauf bezüglichen Polizei - Anordnungen in Betracht kommen . Für
ihre Perſon , Familie und ihr Geſinde ſind ſie nur der fürſtlichen
Jurisdiction unterworfen . Ebenſo tragen alle Einwohner zu den

gemeinen Laſten und Umlagen bei , aber auch hier wird für jene
fürſtlichen Diener , die kein bürgerliches Gewerbe treiben , eine Aus⸗

nahme feſtgeſetzt , inſofern dieſe von Einquartierung , Thor - und Haupt⸗
wachen und dergl . auch fernerhin verſchont bleiben . Die Häuſer
dagegen ſind — mit einziger Ausnahme der herrſchaftlichen Gebäude —

ſämtlich zu den ordentlichen und außerordentlichen Leiſtungen heran⸗
zuziehen .

Die Schatzung , 519 die Bürger von ihrer liegenden und fah⸗
renden Habe zu erlegen haben , ſoll — abgeſehen von den umzu⸗

legenden Landes - ſowie etwaigen Kriegskoſten — 30 Kreuzer von

100 Gulden nicht überſchreiten . Ein Maximum der Steuerſumme , wie

1722 , wird aber jetzt nicht mehr feſtgeſetzt . Von der Gewerbeſchatzung
und allen andern herrſchaftlichen Anlagen bleiben ſie befreit , auch haben
ſie von ihren auf Karlsruher Gemarkung belegenen Ackern und Gütern



keine Zehnten zu entrichten . Hinſichtlich der Schutzbürger , denen ,

ſoweit ſie bereits aufgenommen ſind , der Schutz auf ihre Lebenszeit
zugeſagt wird , während neue nicht mehr zugelaſſen werden ſollen ,
wird das neben der gewöhnlichen Kopf - und Gewerbeſchatzung jährlich
zu zahlende Schutzgeld je nach ihrem Vermögen auf 2 bis 4 Gulden

heruntergeſetzt . Von Leibeigenſchaft , herrſchaftlichen Frohnden , Jagden
und dergleichen werden auch künftig alle Einwohner Karlsruhes frei
bleiben .

Wie in anderen Städten ſollen fortan auch in Karlsruhe alle

Handwerker und Gewerbetreibenden in Zünfte eingeteilt und gehalten
werden , ſich nach den Zunftordnungen , wie ſie jetzt beſtehen und künftig
erlaſſen werden , zu richten . Gegen das unverhältnismäßige An⸗

wachſen der Zahl der Wirtſchaften wird energiſch vorgegangen . Die

ſogenannten Straußwirtſchaften , in denen gewiſſermaßen improviſiert
Bier und Wein ausgeſchenkt wurde , werden ſofort aufgehoben , die

Zahl der Tavernwirtſchaften mit Schildgerechtigkeit wird auf 20 feſt⸗
geſetzt und das Oberamt beauftragt , binnen 6 Wochen diejenigen
Wirte zu bezeichnen , welche durch die Lage ihrer Häuſer und durch
Tüchtigkeit in ihrem Geſchäftsbetrieb verdienen beibehalten zu werden .

Außerdem wird vom 23 . Juli 1752 an das Umgeld , welches die

Wirte zu entrichten haben , ſamt dem Maßkreuzer für Bier und Wein

auf denſelben Fuß geſetzt , wie er in Mühlburg und anderen Orten

eingeführt iſt . Für Erneuerung der Schildgerechtigkeit wird nur eine

mäßige Expeditionstaxe berechnet , für neue Verleihungen dagegen die

gleiche Gebühr wie in den übrigen Städten der Unterlande feſtgeſetzt .
Was Klein⸗Karlsruhe betrifft , wird verordnet , daß deſſen

Bewohner , mit Ausnahme der herrſchaftlichen Diener , als Hinterſaſſen
zu betrachten , zur Erlegung des jährlichen Hinterſaſſengeldes von zwei
Gulden und zur Leiſtung der herrſchaftlichen Frohnden und Wachten
verpflichtet ſeien, daß ferner die von den Häuſern und Gütern zu ent⸗

richtende Abgabe in gleicher Weiſe wie in der Reſidenzſtadt erhoben
werde und daß auch für dieſes „Dörflein “ die Abzugs - und Pfund⸗
zollfreiheit ferner keine Geltung habe.

Hinſichtlich der Juden wird beſondere Entſchließung vorbehalten .
Dieſe wurde ſchon am 5. Juli erlaſſen . Sie beſchränkte den der

Judenſchaft erteilten Schutz auf die Familienhäupter , und zwar auf
deren Lebenszeit ohne Vererbung auf die Kinder , und ſetzte das Juden⸗

r
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ſchutzgeld auf die Bauſchſumme von 700 Gulden feſt. Eine weitere

Verfügung wandte ſich gegen den wucheriſchen Geſchäftsbetrieb der
88Juden .

ö
Dies waren die Grundlagen , auf denen ſich fortan bis zu der

Zeit , da eine andere Auffaſſung von der Stellung der Gemeinden im

Staatsleben herrſchend wurde , die ſozialen und wirtſchaftlichen Ver⸗

hältniſſe Karlsruhes entwickelten .

Gemeindebehörden und Einwohner . Handel und

Wandel .

An der Spitze der Gemeindeverwaltung ſtanden während der

Regierung Karl Friedrichs als Bürgermeiſter Joh . E. Kaufmann ,
Joh . Chriſtian Maſchenbauer , Johann Kornel Roman , Joh .
Sebold Kreglinger , der Stadtbaumeiſter Fink , Joh . Chriſt .
Schulz , die Stadtbaumeiſter Hennig und Frohmann , Gabriel

Bauer , Chriſtian Griesbach . Den Bürgermeiſtern zur Seite

ſtanden 6 und ſpäter 12 Stadträte , die ſeit 1760 den Titel Senatoren

führten .

Erhebliche Veränderungen gingen weder in der Zahl noch in den

Eigenſchaften der Einwohner in den nächſten Jahrzehnten vor ſich.
Die Vermehrung der Einwohnerzahl fand nur in einer ſehr mäßigen
Progreſſion ſtatt , der Zuzug von auswärts , namentlich aus den be —

nachbarten ſchwäbiſchen Landesteilen hielt ſich in ſehr engen Grenzen .
Die Einwohnerzahl , welche im Jahre 1719 ſich auf rund 2000

belaufen hatte , ſtieg in den nächſten 50 Jahren nur um 1000 und

betrug auch am Schluſſe der ungewöhnlich langen Regierung des

Markgrafen Karl Friedrich nicht mehr als 7000 . Gegen vermögens —

loſe Einwanderer , die keinerlei Bürgſchaft für den Beſitz auch nur

der nötigſten Subſiſtenzmittel boten , mußte zu verſchiedenen Malen mit

ſtrengen Maßregeln eingeſchritten werden .

Der Gewerbebetrieb wie auch der Handel bewegte ſich nach wie

vor auf dem beſchränkteſten Gebiete und hatte faſt ausſchließlich die

Befriedigung der ſehr mäßigen Bedürfniſſe der mittleren und unteren

Klaſſen der Einwohnerſchaft im Auge. Feinere Waren , namentlich
die Luxusartikel , welche die Angehörigen der höheren Stände be —

durften , wurden von auswärts , namentlich aus Straßburg bezogen .
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